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1. Teil

Einleitung

1. Kapitel

Problemaufriss und Zielsetzung

Im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens, das für komplexe Großvor
haben vorgesehen ist, sind auch die europarechtlich geprägten Vorgaben des 
Habitatschutzrechts und des besonderen Artenschutzrechts bedeutsam.1 Durch 
Gesetz und Rechtsprechung auf nationaler als auch auf europäischer Ebene 
klären sich die hiernach abzuarbeitenden Vorgaben und konkreten Anforde-
rungen zunehmend bzw. sind bereits geklärt.2

In den vergangenen Jahren hat nicht selten das besondere Artenschutzrecht 
etwa bereits im Zulassungsverfahren für Aufregung gesorgt, weil eine euro-
parechtlich besonders geschützte Art von dem Vorhaben betroffen ist. In der 
Presse findet sich dazu ein Artikel mit dem Titel „Das sind Deutschlands 
mächtigste Blockade-Tiere“.3 Auf der Seite der Betroffenen wird daher die 
Geltendmachung des Artenschutzrecht im Zusammenhang mit Genehmigun-
gen auch als „missbräuchlich“ angesehen.4 Nach einem mitunter mühsamen 
Genehmigungsverfahren mit Durchführung einer FFH-Verträglichkeitsprü-
fung und artenschutzrechtlicher Prüfung hat sich der Aufwand mit dem Er-

1  Müller-Mitschke, Naturschutzrechtliche Prüfpflichten bei zugelassenen und be-
standskräftigen Straßenbauvorhaben, NuR 2018, 453, 453 „unumgänglicher Prüf-
punkt“.

2  Für die Abarbeitung des besonderen Artenschutzrechts: Lieber, Das Artenschutz-
recht im Vollzug von Planfeststellungsbeschlüssen, NuR 2012, 665, 665; Lau, Ein-
wandern besonders geschützter Arten in den Gefahrenbereich von Vorhaben nach 
Genehmigungserteilung, NuR 2018, 840, 840; zu den Herausforderungen für Groß-
projekte durch Art. 6 Abs. 3 und 4 FFH-RL: Hoffmann, Vorgaben zum Verständnis 
des Art. 6 Abs. 3 und 4 FFH-RL aus Luxemburg, in: Kment, Der Einfluss des Euro
päischen Gerichtshofs auf das Umwelt- und Infrastrukturrecht, S. 75, 77.

3  Bodderas, Das sind Deutschlands mächtigste Blockade-Tiere, Welt Online 
v.  03.03.2012, https://www.welt.de/wissenschaft/umwelt/article13899231/Das-sind-
Deutschlands-maechtigste-Blockade-Tiere.html. 

4  Pinzler, Gericht stoppt Waldrodung für deutsches Tesla-Werk, Zeit Online v. 
20.02.2020, Die Zeit Nr. 9/2020, https://www.zeit.de/2020/09/tesla-werk-brandenburg-
waldrodung-umweltschutz-artenschutz. 

https://www.welt.de/wissenschaft/umwelt/article13899231/Das-sind-Deutschlands-maechtigste-Blockade-Tiere.html
https://www.welt.de/wissenschaft/umwelt/article13899231/Das-sind-Deutschlands-maechtigste-Blockade-Tiere.html
https://www.zeit.de/2020/09/tesla-werk-brandenburg-waldrodung-umweltschutz-artenschutz
https://www.zeit.de/2020/09/tesla-werk-brandenburg-waldrodung-umweltschutz-artenschutz
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lass des Planfeststellungsbeschlusses aber letztlich gelohnt. Bis zum tatsäch-
lichen Baubeginn nach Erlass des Planfeststellungsbeschlusses vergehen al-
lerdings regelmäßig Jahre und so können beispielsweise bedingt durch die 
„Entwicklungsdynamik der Natur“ neue Umstände, wie eine Veränderung 
der natürlichen Gegebenheiten, die Frage aufwerfen, wie dies aus Sicht des 
Naturschutz- und Zulassungsrechts zu handhaben ist.5 

Wie sich bei Großprojekten in den vergangenen Jahren gezeigt hat  – 
„Der Juchtenkäfer ist zurück im Rampenlicht“6  – häufen sich nun auch 
Fälle, in denen Zulassungsentscheidungen auf diese Weise nachträglich auf 
den Prüfstand gestellt werden.7 Im Bereich der Genehmigung von Wind-
energieanlagen und dem nachträglichen Einwandern von schlaggefährdeten 
Vogelarten wird von einem Bedeutungszuwachs in der Praxis berichtet.8 
Die artenschutzrechtliche Problematik liegt hier in einem drohenden Ver-
stoß  gegen die artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote nach § 44 Abs. 1 
BNatSchG. In der Rechtsprechung zum Habitatschutzrecht zeichnete sich in 
den vergangenen Jahren eine Entwicklung ab, nach der dem Habitatschutz-
recht bei einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes eines FFH-Gebiets 
auch nach Erlass der Zulassungsentscheidung eine rechtliche Bedeutung 
zukommen kann. Hier geht es um Veränderungen bzw. Störungen, die zu 
erheblichen Beeinträchtigungen eines Natura 2000-Gebiets führen kön-
nen.  Etwa mit der Darlegung der Anforderungen an eine „nachträgliche 
Verträglichkeitsprüfung“9 konkretisierte der EuGH eine Rechtsprechungs

5  Lieber, Das Artenschutzrecht im Vollzug von Planfeststellungsbeschlüssen, NuR 
2012, 665, 665; Teßmer, Bewältigung ungenehmigter Einwirkungen auf habitat- und 
artenschutzrechtliche Schutzgüter im Zuge der Vorhabenrealisierung und des Vorha-
benbetriebs, in: Mengel, Naturschutzrecht und Städtebaurecht, S. 93, 93; dazu, dass 
dann, wenn die Zulassungsentscheidung „schließlich“ erteilt wurde, die Entscheidung 
durch Betroffene als auch mittels der Verbandsklage (§§ 63, 64 BNatSchG, § 2 Um-
wRG) beklagbar ist und sich auch durch Entscheidungen des EuGH sowie durch die 
Möglichkeit, neue Argumente im Gerichtsverfahren einzubringen, das Risiko des 
Scheiterns des Projekts erhöht hat: Hoffmann, Vorgaben zum Verständnis des Art. 6 
Abs. 3 und 4 FFH-RL aus Luxemburg, in: Kment, Der Einfluss des Europäischen 
Gerichtshofs auf das Umwelt- und Infrastrukturrecht, S. 75, 92 f.

6  Milankovic, Der Juchtenkäfer ist zurück im Rampenlicht, Stuttgarter Zeitung v. 
06.02.2018, https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.stuttgart-21-der-juchtenkaefer-
ist-zurueck-im-rampenlicht.b9d2a1b2-24a5-4bb2-851a-ff8decd7d80e.html. 

7  Gellermann hat bereits 2004 ermahnt, das Artenschutzrecht in der Fachplanung 
ernst zu nehmen: Gellermann, Artenschutz in der Fachplanung und der kommunalen 
Bauleitplanung, NuR 2004, 385, 394.

8  Lau, Einwandern besonders geschützter Arten in den Gefahrenbereich von Vor-
haben nach Genehmigungserteilung, NuR 2018, 840, 840.

9  EuGH, Urt. v. 14.01.2016, Rs. C-399/14, ECLI:EU:C:2016:10, Rn. 46  – Grüne 
Liga Sachsen u. a.

https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.stuttgart-21-der-juchtenkaefer-ist-zurueck-im-rampenlicht.b9d2a1b2-24a5-4bb2-851a-ff8decd7d80e.html
https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.stuttgart-21-der-juchtenkaefer-ist-zurueck-im-rampenlicht.b9d2a1b2-24a5-4bb2-851a-ff8decd7d80e.html
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linie10 zur Bedeutung habitatschutzrechtlicher Vorgaben im Bereich bereits 
erfolgter Zulassungen.

Die damit verbundenen Probleme betreffen alle Beteiligten: für den Vorha-
benträger drohen die Verhinderung der (weiteren) Realisierung des Vorha-
bens, Verzögerungen im Bauablauf bzw. unter Umständen Änderungen in der 
Bauausführung, während die zuständige Behörde auf die geänderte Sachlage 
reagieren und geeignete Maßnahmen treffen muss,11 die sich im naturschutz-
rechtlichen oder verwaltungsverfahrensrechtlichen Regime bewegen können. 
In der Praxis werden die Vorhabenträger zunehmend mit nachträglichen ar-
tenschutzrechtlichen Anforderungen belastet.12 Eine nachträgliche FFH-Ver-
träglichkeitsprüfung bzw. die gegebenenfalls durchzuführende Abweichungs-
prüfung sind mit erheblichem Aufwand und Kosten verbunden.13 In diesem 
Zusammenhang wird aber auch auf die großen Investitionen für Großprojekte 
zur Umsetzung der Energiewende hingewiesen,14 aber auch darauf, dass 
diese Vorhaben wichtige gesellschaftliche Aufgaben erfüllen und ökologisch 
positive Effekte haben können, z. B. wenn sie die Verlagerung von Verkehr 
auf die Schiene, die Verkürzung von Strecken, Reduzierung von Emissionen, 
Entlastung durch Tunnelausbau etc. betreffen.15 Die vorliegende Untersu-
chung ist zwischen Rechts- und Investitionssicherheit des Vorhabenträgers 
und der Dynamik des Naturgeschehens angesiedelt.16 

Diese Entwicklungen und die strengen Vorgaben der Rechtsprechung kön-
nen auch nicht losgelöst von einem derzeitigen Artensterben von historischem 
Ausmaß gesehen werden, das durch die globale Erwärmung noch verstärkt 
wird („sixth mass extinction“).17 In diesem Zusammenhang gewinnt auch die 

10  Vgl. etwa EuGH, Urt. v. 07.09.2004, Rs. C-127/02, ECLI:EU:C:2004:482, 
Rn. 37  – Waddenvereniging und Vogelsbeschermingvereniging; EuGH, Urt. v. 
14.01.2010, Rs. C-226/08, ECLI:EU:C:2010:10, Rn. 50  – Stadt Papenburg; EuGH, 
Urt. v. 24.11.2011, Rs. C-404/09, ECLI:EU:C:2011:768, Rn. 121 ff.  – Kommission/
Spanien; EuGH, Urt. v. 10.11.2016, Rs. C-504/14, ECLI:EU:C:2016:847, Rn. 114, 
125 – Kommission/Griechenland.

11  Lieber, Das Artenschutzrecht im Vollzug von Planfeststellungsbeschlüssen, NuR 
2012, 665, 671.

12  Kautz, Artenschutz vs. Bestandsschutz?, UPR 2018, 474, 474.
13  Beier, FFH-Verträglichkeitsprüfung „reloaded“, NVwZ 2016, 575, 580.
14  Appel, in: Frenz/Müggenborg, BNatSchG, § 33 Rn. 4.
15  Hoffmann, Vorgaben zum Verständnis des Art. 6 Abs. 3 und 4 FFH-RL aus Lu-

xemburg, in: Kment, Der Einfluss des Europäischen Gerichtshofs auf das Umwelt- 
und Infrastrukturrecht, S. 75, 76 f.

16  Lau, Einwandern besonders geschützter Arten in den Gefahrenbereich geneh-
migter Vorhaben – gemeinsame Fragen, NuR 2018, 729, 735.

17  Schmitt, Ende der Trägheit, Zeit Online v. 09.10.2019 (editiert am 11.10.2019), 
Die Zeit Nr. 42/2019 v. 10.10.2019, https://www.zeit.de/2019/42/klimaschutz-klima 
paket-generationen-protest-extinction-rebellion; zum Aussterben vieler bedrohter Ar-

https://www.zeit.de/2019/42/klimaschutz-klimapaket-generationen-protest-extinction-rebellion
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